
Landkreis
Kaiserslautern

Der Landrat des Kreises Kaiserslautern, Postfach 3580, 67657 Kaiserslautern

Damen und Herren
Mitglieder des Kreisausschusses

Frau Heß-Schmidt, 1. Kreisbeigeordnete
Herrn Schmidt P, Kreisbeigeordneter
Herrn Dr. Altherr, Kreisbeigeordneter

Herrn Keller, Regierungsdirektor
Frau Krill-Sprengart, Kreisoberverwaltungsrätin
Frau Ledesma, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Herrn Schmidt A., Abteilungsleiter 1
Herrn Lauer, Abteilung 1
Frau Müller, Gleichstellungsstelle
Frau Priebe, Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Frau Dr. Matt-Haen, Kultur + Öffentlichkeitsarbeit

Landrat

31.01.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

am

Montag, dem 06.02.2023, um 09:00 Uhr,

findet im Sitzungssaal 3 - Großer Sitzungssaal der Kreisverwaltung Kaiserslautern in 
Kaiserslautern, Lauterstraße 8, eine Sitzung des

des Kreisausschusses

mit nachstehender Tagesordnung statt.

Hierzu lade ich Sie freundlichst ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Annahme von Spenden-/ Sponsoringgeldern
gern. § 58 Abs. 3 LKO

3275/2023

Kreisverwaltung Kaiserslautern
Landrat Ralf Leßmeister

Lauterstr. 8
67657 Kaiserslautern

Telefon 
0631/7105-300

Telefax
0631/7105-200

Internet: www.kaiserslautern-kreis.de
E-Mail: ralf.lessmeister@kaiserslautern-kreis.de

http://www.kaiserslautern-kreis.de
mailto:ralf.lessmeister@kaiserslautern-kreis.de
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2 Vorbereitung der Sitzung des Kreistages am 13.02.2023

2.1 Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes TRAFO - 
Modelle für Kultur im Wandel

3233/2023

2.2 Haushaltssatzung 2023 des Landkreises Kaiserslautern
a) Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023
b) Investitionsübersicht über die Jahre 2023-2026
c) Wirtschaftsplan der Abfallentsorgungseinrichtung 2022

3259/2023

2.3 Vergabeplanungen 2023 ff. 3234/2023

2.4 Haushaltsvollzug 2022/2023;
Übertragung von Ermächtigungen gern. § 17 GemHVO

3280/2023

2.5 Jahresabschlussarbeiten 2021: Teilhaushalt 12/Jugend
1. Bildung von Rückstellungen gern. § 36 GemHVO im 
Bereich Produkt 3650 / Kindertagesstätten
2. Erhöhung der Pauschalwertberichtigung im 
Jahresabschluss 2021 zur Abdeckung des erhöhten 
Ausfallrisikos im Bereich Produkt 3410 / 
Unterhaltsvorschussleistungen

3270/2023

2.6 Zusatz zur Zweckvereinbarung Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständerecht

3282/2023

2.7 Beitritt zum Kommunalen Klimapakt KKP ab 1. März 2023 3274/2023

2.8 Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis Kaiserslautern
- Gigabit-Förderung (Graue Flecken)

3281/2023

2.9 Information gem.§ 119 Abs. 3 Landesbeamtengesetz 3268/2023

2.10 Einwohnerfragestunde

Nichtöffentlicher Teil

2.11 Personalangelegenheit 3258/2023

3 Vertragsangelegenheiten - Parkdeckerweiterung
Hauptverwaltungsstandort Lauterstraße 8, Kaiserslautern

3271/2023

4 Sickingen-Gymnasium Landstuhl: Vergabe von 
Planungsleistungen

3257/2023

5 Personalangelegenheit 3238/2023

6 Personalangelegenheit 3237/2023

7 Personalangelegenheit 3236/2023

8 Personalangelegenheit 3260/2023
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9 Personalangelegenheit 3267/2023

10 Personalangelegenheit 3265/2023

11 Personalangelegenheit 3262/2023

12 Personalangelegenheit 3263/2023

13 Personalangelegenheit 3264/2023

14 Personalangelegenheit 3261/2023





Fachbereich 6.1
6.1/sc/12431/175-25/Z
3282/2023

_____________________________________________________________________________

02.02.2023

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Termin Status

Kreisausschuss 06.02.2023 öffentlich
Kreistag 13.02.2023 öffentlich

Zusatz zur Zweckvereinbarung Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht

Sachverhalt:

Die gegenständliche Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Stadt Kaiserslautern
über die Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständerechts der Stadt auf den Landkreis Kaiserslautern wurde am 22.06.2011 vom
Stadtrat und am 12.09.2011 vom Kreistag beschlossen. Die Genehmigung durch die ADD
erfolgte am 09.11.2011. Am 20.12.2011 wurde sie in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ öffentlich
bekanntgemacht. Gemäß § 5 Abs. 1 der Vereinbarung bedürfen Zusätze der Schriftform und der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die Hochwald Foods GmbH, Werk Kaiserslautern, plant künftig neben Milch und
Milcherzeugnissen auch Milchalternativen auf pflanzlicher Basis herzustellen. In der
Zweckvereinbarung werden nur die tierärztlichen Tätigkeiten in der lebensmittelrechtlichen
Überwachung auf den Kreis Kaiserslautern übertragen. Die Überwachung von nicht tierischen
Lebensmitteln läge dadurch weiterhin in der Zuständigkeit der Stadtverwaltung. Aufgrund der
Nutzung derselben Räumlichkeiten, denselben Maschinen und desselben Personals ist eine
Überwachung nur einer der vorgenannten Produktionsabläufe nicht zu trennen. Um die bisherige
bewährte Zusammenarbeit beizubehalten, schlagen wir vor, dass die Planprobenentnahme auf
Anforderung des Landesuntersuchungsamtes, sowie weitere Probennahmen gemäß § 43 LFGB,
wie bisher durch die Stadtverwaltung Kaiserslautern erfolgen. Mit zusätzlichen Kosten ist nicht zu
rechnen.

Daher ergeht der Vorschlag die Zweckvereinbarung durch den beigefügten Zusatz (s. Anlage 1)
in § 1 Nr. 4 der gegenständlichen Zweckvereinbarung zu ergänzen.

Beschlussvorschlag:

Dem beigefügten Zusatz zur Zweckvereinbarung (Anlage 1) wird zugestimmt.

Im Auftrag:

Dr. Jennifer Schiwek
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Abteilungsleiterin

Anlage 1_Zusatz zur Zweckvereinbarung



Anlage 1

Folgender Zusatz ist beabsichtigt:

Zusätzlich zu den unter § 1 Nr. 4 vereinbarten Tätigkeiten, übernimmt der Kreis Kaiserslautern
ebenfalls die lebensmittelrechtlichen Überwachungsaufgaben nicht tierische Lebensmittel
(Milchalternativen) betreffend, die sich durch die Produkterweiterung der Hochwald Foods
GmbH Werk Kaiserslautern, ergeben. Hiervon ausgenommen sind die durch die
Probenanforderung des Landesuntersuchungsamts zu entnehmenden Proben, sowie weitere
Probennahmen gemäß § 43 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der jeweils
gültigen Fassung.

Bisheriger Wortlaut des § 1 der gegenständlichen Zweckvereinbarung:

§ 1
Gegenstand

1. Die Stadt Kaiserslautern überträgt dem Kreis Kaiserslautern die sich aus den
gesetzlichen Vorgaben ergebenden Aufgaben im Rahmen der Schlachttier-,
Fleisch- und Trichinenuntersuchungen und der Hygienekontrollen im
Schlachtbetrieb.

2. Die Stadt Kaiserslautern überträgt dem Kreis Kaiserslautern die sich aus der
VO (EG) Nr. 882/2004 ergebenden tierärztlichen Überwachungsaufgaben für
die nach EU-Vorschriften zugelassenen oder künftig zuzulassenden
Zerlegungsbetriebe.

3. Der Kreis nimmt für den Bereich des Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständerechts durch seine Veterinäre die
Sachverständigenfunktion für die Stadt wahr.

4. Der Kreis übernimmt die tierärztlichen Tätigkeiten der lebensmittelrechtlichen
Überwachungs- und Genehmigungsaufgaben für den in Kaiserslautern
ansässigen Milchverarbeitungsbetrieb (Hochwald- Nahrungsmittel-Werke
GmbH) und erhebt hierfür Gebühren und Auslagen nach der Landesverordnung
über Gebühren der Behörden des öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen
Lebensmittelüberwachung sowie der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des
Trinkwasserrechts und der Umwelthygiene (Besonderes
Gebührenverzeichnis).

5. Die Stadt überträgt dem Kreis die Befugnis, die Entnahme von Proben zur
Untersuchung auf Trichinen auf Jäger, die Inhaber eines gültigen
Jahresjagdscheines sind gemäß § 6 Abs. 2 Tierische Lebensmittel-
Überwachungsverordnung zu übertragen. Der Kreis erhebt hierfür Gebühren
und Auslagen nach der Landesverordnung über Gebühren der Behörden des
öffentlichen Veterinärdienstes, der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie
der Gesundheitsverwaltung im Rahmen des Trinkwasserrechts und der
Umwelthygiene (Besonderes Gebührenverzeichnis).
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Fachbereich 6.2
6.2/
3281/2023

_____________________________________________________________________________

31.01.2023

Beschlussvorlage

Beratungsfolge Termin Status

Kreisausschuss 06.02.2023 öffentlich
Kreistag 13.02.2023 öffentlich

Ausbau der Breitbandversorgung im Landkreis Kaiserslautern – Gigabit-
Förderung (Graue Flecken)

Sachverhalt:

A. Zusammenfassung

Die Gigabit-Förderung „Graue Flecken“ wurde dem Kreistag am 26.04.2021 vorgestellt. Nachdem
der Landkreis bereits mit den Vorarbeiten begonnen hatte, wurde die Gigabit-Förderung im
Oktober 2022 aufgrund fehlender Gelder überraschend wieder eingestellt.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr strebt den Start eines neuen Förderprogramms
zum 01.04.2023 an. Durch den geförderten Glasfaserausbau sollen die Landkreise
flächendeckend mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen versorgt werden.

Die neuen Bundes- und Landesförderungen machen eine Förderung bis zu 90 % der Kosten
möglich. Dazu müssen sich die unterversorgten Gemeinden mit ihren Verbandsgemeinden und
dem Landkreis zu einem so genannten "Kreis-Cluster" zusammenschließen. Nach der
Übertragung der Aufgabe "Breitbandversorgung" von den Orts- auf die Verbandsgemeinden (per
Gemeinderatsbeschluss) können die Verbandsgemeinden mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag
mit dem Landkreis vereinbaren, dass dieser das Projekt "Flächendeckende Versorgung der
Landkreisgemeinden mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen – Gigabitausbau (Graue
Flecken)" im Auftrag der Kommunen durchführt. Wesentlicher Bestandteil des Vertrages (siehe
Anlage 1) sind die Finanzierungsvereinbarungen (Abs. D).

B. Ausgangslage

1. Es gibt eine neue Förderkulisse
Digitalpolitisches Kernziel der Bundesregierung ist es, gigabitfähige Internetverbindungen für
alle Haushalte und Unternehmen in Deutschland zu schaffen. In Gebieten, in denen sich der
Ausbau nicht rentiert und ein Marktversagen festgestellt wird, unterstützt die
Bundesregierung mit einer Neuauflage der Breitbandförderung, dem sogenannten „Graue-
Flecken“-Förderprogramm.
Insgesamt will der Bund jährlich rund 3 Milliarden Euro für die Förderung von Glasfaser-
Anbindungen zur Verfügung stellen. Mit diesen Mitteln werden 50 % der Kosten des
Gigabitausbaus als Wirtschaftlichkeitslücken- oder Betreibermodell sowie bis zu 100% der
Ausgaben für externe Beratungs- und Planungsleistungen finanziert. Die Bundesländer
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beteiligen sich ebenfalls an den Kosten des Gigabitausbaus, sodass die aufzubringenden
Kosten mit bis zu 90% gefördert werden.

2. Die Situation im Landkreis Kaiserslautern
Sehr unterschiedlich stellt sich die Situation im Landkreis Kaiserslautern dar. Einige
Gemeinden sind sehr gut versorgt (Bandbreiten von 100 Mbit/s und mehr sind möglich),
andere wiederum kommen trotz des geförderten Ausbaus über das „Weiße-Flecken-
Programm“ nicht über Bandbreiten von 30 Mbit/s hinaus.
Es gilt die Bereiche, die im Zuge des Förderaufrufes der „Weißen Flecken“ nicht förderfähig
waren und künftig auch nicht eigenwirtschaftlich von einem Telekommunikationsunternehmen
mit Glasfaser angebunden werden, mit leistungsfähigen Gigabitnetzen zu versorgen.

3. Was wird gefördert?
Anders als beim „Weiße-Flecken-Programm“ sind alle Anschlüsse, denen im Download
weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen, förderfähig. Die bisherige
Aufgreifschwelle wurde von 30 Mbit/s auf 100 Mbit/s erhöht. Der beihilferechtliche Rahmen
soll künftig sogar die Möglichkeit bieten, ohne Aufgreifschwelle auch Haushalte zu fördern,
die bereits mit 100 Mbit/s, allerdings ohne Glasfaser, versorgt sind.

Sozioökonomische Schwerpunkte, wie zum Beispiel Bahnhöfe, Flughäfen und Behörden
sowie kleine und mittlere Unternehmen sind unabhängig von einer Aufgreifschwelle
grundsätzlich förderfähig, solange sie nicht bereits gigabitfähig erschlossen sind. Schulen,
Krankenhäuser und Gewerbegebiete sind weiterhin jederzeit und bundesweit förderfähig,
soweit noch kein Glasfaseranschluss anliegt oder erfolgt.

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit einer Förderung der militärischen Liegenschaften.
Neben der Versorgung müsste hier überprüft werden, ob es sich um private oder gewerbliche
Adressen handelt und wer der Grundstücksinhaber ist. Ebenso müsste im Vorfeld geklärt
werden, wer über das Gebiet administrativ verfügt. Sofern Tiefbauarbeiten für die Zuleitungen
gegraben werden müssen, muss der dafür Zuständige solche Ausbauvorhaben genehmigen.

Die örtlich verfügbare Datenrate ist im Breitbandatlas des Bundes hinterlegt. Die maximale
Fördersumme pro Projekt wurde von 30 Millionen Euro auf 150 Millionen Euro (Bundesanteil)
erhöht. Auch die maximale Fördersumme für Beratungsleistungen, die vor dem eigentlichen
Ausbau stattfinden, ist von 50.000 Euro auf nun 200.000 Euro erhöht worden. Nicht gefördert
werden können Gebiete die mit FTTB/H-Netzen ausgestattet sind, in denen bereits zwei
NGA-Netze vorhanden sind, für die eine rechtliche Ausbauverpflichtung vorliegt oder für die
eine Ausbau- bzw. Aufrüstungszusage vorliegt (Markterkundung).

4. Wirtschaftlichkeitslücken-Modell oder Betreibermodell?
Beide Modelle sind grundsätzlich förderfähig. Beim Wirtschaftlichkeitslückenmodell (oder
auch Deckungslückenmodell) leisten die Kommunen einen einmaligen Zuschuss an einen
per Ausschreibung ermittelten Netzbetreiber, welcher das Netz anschließend auch
(mindestens) 7 Jahre lang betreibt. Beim Betreibermodell errichten die Kommunen in
Eigenregie das passive Breitbandnetz und suchen sich per Ausschreibung einen Betreiber.
Das Netz bleibt dabei im Besitz der Kommunen (bzw. einer eigens dafür gegründeten
Gesellschaft).

5. Was kostet ein Ausbau?
Die genaue Deckungslücke sowie die sonstigen Kosten des Breitbandausbaus
(Beratungskosten, Personalkosten für Breitbandkoordinator etc.) können zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abschließend beziffert werden. Erst nach der Durchführung eines
Markterkundungsverfahrens, der Festlegung von den förderfähigen Adressen und der
Einholung von Angeboten der Telekommunikationsunternehmen, können die Kosten beziffert
werden.



Wichtig:
Zum aktuellen Zeitpunkt entstehen für die Gemeinden und den Landkreis keinerlei finanzielle
Verpflichtungen.

C. Wie können die kreisangehörigen Gemeinden gefördert werden?

1. Bildung eines "Kreis-Clusters"
Grundvoraussetzung für eine Förderung ist die Bildung eines so genannten Kreis-Clusters,
welchem mindestens 2 Verbandsgemeinden angehören müssen.

2. Was muss vor einer Antragstellung alles getan werden?
Bevor der Landkreis einen Förderantrag stellen kann, sind viele Vorarbeiten zu leisten: Eine
Machbarkeitsstudie zum Breitbandnetzausbau im Landkreis ist zu erstellen (Vergabe an ein
geeignetes Fachbüro, Förderung in Höhe von 100%), ein Schlüssel für die Verteilung der
Kosten ist festzulegen, die Zuständigkeiten für den Gigabitausbau sind per
Gemeinderatsbeschluss von den Orts- auf die Verbandsgemeinden zu übertragen, im
Anschluss vereinbaren die Verbandsgemeinden mittels öffentlich-rechtlichem Vertrag mit
dem Landkreis, dass dieser das Projekt "Flächendeckende Versorgung der
Landkreisgemeinden mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen – Gigabitausbau (Graue
Flecken)" im Auftrag der Kommunen durchführt, das maximale Ausbaugebiet ist zu
identifizieren und eine Markterkundung ist durchzuführen (hat ein Unternehmen in den
nächsten 3 Jahren konkrete Ausbauinteressen?), ein Interessenbekundungsverfahren ist
durchzuführen (falls die Markterkundung zu einem negativen Ergebnis geführt hatte, ist zu
erkunden, ob bei Unternehmen Interesse an einem geförderten Ausbau besteht), eine
Stellungnahme der Kommunalaufsicht (welche positiv sein muss) ist einzuholen usw.

Hinweis:
Die notwendigen Gremienbeschlüsse (Aufgabenübertragung von Orts- auf
Verbandsgemeinde sowie der Grundsatzbeschluss der Verbandsgemeinde zur Teilnahme am
Gigabitausbau) wurden in 5 der 6 Verbandsgemeinden gefasst. Die Rückmeldung einer
Verbandsgemeinde steht noch aus.

3. Die Ausschreibung und der „abschließende Bescheid“
Nach der Antragsstellung und erfolgreicher Prüfung seitens der Bewilligungsbehörde, erhält
der Landkreis einen „Bescheid mit Vorbehalt“, welcher eine Förderzusage und eine maximale
Fördersumme enthält. Per Ausschreibung wird der Errichter und spätere Betreiber des
Glasfasernetzes (Komplettausbau inkl. Technik und Betrieb) gesucht
(Wirtschaftlichkeitslücken-Modell). Erst nach Vertragsabschluss wird dann der
„abschließende Bescheid“ erteilt.



D. Finanzierungsvereinbarungen

1. Die genaue Deckungslücke sowie die sonstigen Kosten des Breitbandausbaus
(Beratungskosten, Personalkosten für Breitbandkoordinator etc.) können zum jetzigen
Zeitpunkt nicht beziffert werden, ebenso nicht die genaue Höhe der Bundes- und
Landesförderung. Beides ist erst annäherungsweise nach erfolgter
Wirtschaftlichkeitslückenbetrachtung möglich, absolute Sicherheit erst nach erfolgter
Ausschreibung.

2. Falls die Wirtschaftlichkeitslückenbetrachtung ergibt, dass die nicht durch die Förderung
abgedeckten Kosten (= Eigenanteil der Kommunen insgesamt) zu hoch sind, kann jeder der
beteiligten Kommunen (Landkreis, Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden) ihren Rücktritt von
der Vereinbarung erklären.

3. Die nicht durch die Förderung gedeckten Kosten werden zu 2/3 von den teilnehmenden
Kommunen und zu 1/3 vom Landkreis Kaiserslautern getragen (siehe Anlage 1, Entwurf
öffentlich-rechtlicher Vertrag § 5 Abs. 1).

4. Die von den Kommunen zu zahlenden, nicht durch Förderung gedeckten Kosten sind nach
dem Verursacherprinzip zu ermitteln. Das beauftragte Unternehmen hat die Berechnung für
jede Ortsgemeinde separat zu erstellen und dem Landkreis mitzuteilen.

Die o. g. Finanzierungsvereinbarungen gelten ausschließlich für den Fall, dass es eine
Förderzusage sowohl vom Bund als auch vom Land gibt. Sollte eine der beiden Förderebenen
ausfallen, so ist das Projekt nur dann weiter zu verfolgen, wenn zuvor unter allen Beteiligten
einvernehmlich eine neue Vereinbarung getroffen werden konnte.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt:

1. Federführung
Der Landkreis ist einverstanden damit, für die kreisangehörigen Verbandsgemeinden das
Projekt "Flächendeckende Versorgung der Landkreisgemeinden mit leistungsfähigen
Breitbandanschlüssen – Gigabitausbau (Graue Flecken)" federführend durchzuführen.

2. Machbarkeitsstudie
Der Landkreis vergibt an ein geeignetes Fachbüro den Auftrag zur Erstellung einer
Machbarkeitsstudie und einer Gigabit-Netzplanung. Mindestens 3 Unternehmen sollen zur
Abgabe von Angeboten aufgefordert werden, die Verwaltung wird ermächtigt, dem
geeignetsten Anbieter den Auftrag zu erteilen.

3. Finanzierungsvereinbarungen
Die genaue Deckungslücke sowie die sonstigen Kosten des Breitbandausbaus
(Beratungskosten, Personalkosten für Breitbandkoordinator etc.) können zum jetzigen
Zeitpunkt nicht beziffert werden, ebenso nicht die genaue Höhe der Bundes- und
Landesförderung.

3.1. Die nicht durch Förderung abgedeckten Kosten werden zu 2/3 von den teilnehmenden
Kommunen und zu 1/3 vom Landkreis Kaiserslautern getragen (siehe Anlage 1,
Entwurf öffentlich-rechtlicher Vertrag § 5 Abs. 1).

3.2. Die von den Kommunen zu zahlenden, nicht durch Förderung gedeckten Kosten sind
nach dem Verursacherprinzip zu ermitteln. Das beauftragte Unternehmen hat die
Berechnung für jede Ortsgemeinde separat zu erstellen und dem Landkreis mitzuteilen.



3.3. Die o. g. Finanzierungsvereinbarungen gelten ausschließlich für den Fall, dass es eine
Förderzusage sowohl vom Bund als auch vom Land gibt. Sollte eine der beiden
Förderebenen ausfallen, so ist das Projekt nur dann weiter zu verfolgen, wenn zuvor
unter allen Beteiligten einvernehmlich eine neue Vereinbarung getroffen werden
konnte.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Verbandsgemeinden

Dem Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen
Verbandsgemeinden (s. Anlage 1) zur Durchführung des Projekts "Flächendeckende Versorgung
der Landkreisgemeinden mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen – Gigabitausbau (Graue
Flecken)" wird zugestimmt.

Im Auftrag:

Maurice Mages
Breitbandkoordinator

Anlage/n:

20230213_Anlage 1_Ö-R Vertrag
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Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

über das 

Projekt Gigabitausbau „Graue Flecken“ im Landkreis Kaiserslautern 

 

zwischen 

 

dem Landkreis Kaiserslautern  vertreten durch Herrn Landrat Ralf Leßmeister 

(Kreis) 

und den Verbandsgemeinden vertreten durch 

 

Bruchmühlbach-Miesau  Herrn Bürgermeister Erik Emich 

Enkenbach-Alsenborn  Frau Bürgermeisterin Silke Brunck 

Landstuhl    Herrn Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt 

Otterbach-Otterberg   Herrn Bürgermeister Harald Westrich 

Ramstein-Miesenbach  Herrn Bürgermeister Ralf Hechler 

Weilerbach    Herrn Bürgermeister Ralf Schwarm 

(Kommunen) 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

Präambel 

Die flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Breitbandnetzen ist eine wichtige 
Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum, mehr Beschäftigung und die Beibehaltung der 
Attraktivität des gesamten Kreisgebiets. 

Die Umsetzung einer leistungsfähigen Gigabitinfrastruktur im gesamten Kreisgebiet dient 
den Zielen der Kreisentwicklung. Aus diesem Grund schließen sich die Kommunen und der 
Kreis zu einem Kreis-Cluster zusammen. 

Es besteht unter den Vertragschließenden Übereinkunft, dass der flächendeckende 
Gigabitausbau der Breitbandinfrastruktur möglichst bis Ende 2025 abgeschlossen sein soll. 
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§ 1 

Beauftragung 

(1) Der Kreistag hat in der Sitzung am 13.02.2023 durch Beschluss die Bereitschaft 
erklärt, für die Verbandsgemeinden im Landkreis Kaiserslautern das Projekt für eine 
flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigen Breitbandnetzen durchzuführen. 
Dieser Beschluss erging unter der Voraussetzung, dass sich die Kommunen 
verpflichten, die nicht durch Zuschüsse von EU, Bund oder Land sowie etwaigen 
sonstigen Zuwendungen gedeckten Kosten zu zwei Drittel zu tragen. Der Landkreis 
trägt ein Drittel. 

(2) Die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom 28.01.2022, 
die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom xx.xx.202x, 
die Verbandsgemeinde Landstuhl beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom 17.03.2022, 
die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom 16.12.2021,  
die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom 08.12.2021, 
die Verbandsgemeinde Weilerbach beauftragt gemäß Beschluss des 
Verbandsgemeinderates vom 07.03.2022, 
nachdem die Aufgabe der Daseinsvorsorge Breitbandversorgung rechtswirksam von 
den Ortsgemeinden auf die Verbandsgemeinden übertragen wurde, den Kreis, das 
Projekt unter Berücksichtigung der geltenden beihilferechtlichen Vorschriften zu 
realisieren. 

(3) Im Rahmen der Fördermaßnahme sollen alle Anschlüsse, denen im Download 
weniger als 100 Mbit/s zuverlässig zur Verfügung stehen und für die keine Ausbau- 
bzw. Aufrüstungszusage eines Telekommunikationsunternehmens vorliegt, einen 
gigabitfähigen Anschluss erhalten. 

(4) Als Fördermaßnahme ist die Schließung einer von privatwirtschaftlichen Betreibern 
von Breitbandinfrastrukturen konkret nachzuweisenden Wirtschaftlichkeitslücke 
vorgesehen. 

 

§ 2 

Auftragserfüllung durch den Kreis 

(1) Der Kreis wird den ihm erteilten Auftrag unter Beachtung aller rechtlichen 
Bestimmungen - insbesondere des Wettbewerbs- und EU-Beihilferechts - mit 
externer Unterstützung und der Inanspruchnahme des vorhandenen Personals 
erfüllen. 
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(2) Der Kreis beantragt die nach den einschlägigen Richtlinien möglichen Zuschüsse und 
bearbeitet die Verfahren abschließend – einschließlich Schlussverwendungs-
nachweisen. 

(3) Die Personal- und Sachkosten des kreiseigenen Personals, das zur Erfüllung der 
Aufgabe herangezogen wird, trägt der Kreis. 
 

§ 3 

Unterstützungsleistungen der Kommunen 

(1) Die Kommunen unterstützen den Kreis und die/das beauftragte/n 
Telekommunikationsunternehmen bei der Realisierung des Projekts. 

(2) Zu den Unterstützungsleistungen zählen u.a. die Bekanntgabe der Leerrohre im 
Eigentum und/oder der Verfügungsgewalt der Kommunen und deren Werke, die 
Gewährung bzw. Vermittlung von Grunddienstbarkeiten für gemeindeeigene 
Grundstücke, die unentgeltlichen verkehrsrechtlichen Genehmigungen für 
Tiefbauarbeiten – soweit die Zuständigkeit der jeweiligen Kommune gegeben ist – 
und die Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Grundstücken in 
Privateigentum. Die Baumaßnahmen werden von der Kommune in eigener 
Zuständigkeit überwacht und abgenommen. Auftretende Mängel werden dem/den 
beauftragte/n Unternehmen angezeigt und der Landkreis ist darüber in Kenntnis zu 
setzen. 
 

§ 4 

Lenkungsgruppe 

(1) Der Kreistag hat mit Beschlüssen vom 25.04.2016 eine Lenkungsgruppe vorgesehen.  
Die Lenkungsgruppe bleibt auch im Rahmen des „Grauen-Flecken-Programms“ 
bestehen. 

(2) Die Lenkungsgruppe besteht aus dem Landrat (Vorsitzender), einem Vertreter aus 
jeder Kommune und einem Vertreter aus jeder Kreistagsfraktion sowie dem vom 
Kreis eingesetzten Breitbandkoordinator/Breitbandkoordinatorenteam. 

(3) Die Lenkungsgruppe hat die Aufgabe, die einzelnen Realisierungsschritte zwischen 
den Kommunen untereinander und mit dem Kreis abzustimmen, damit in den jeweils 
zuständigen Gremien die Beratungen erfolgen und die erforderlichen Beschlüsse 
gefasst werden können. Die Lenkungsgruppe hat beratende Funktion. 

(4) Der Kreis informiert die Mitglieder der Lenkungsgruppe zeitnah über alle wesentlichen 
Vorgänge, die das Projekt betreffen. Der Kreis berichtet der Lenkungsgruppe in 
regelmäßigen Abständen über den Stand und den Fortgang des Projekts. Vor 
Entscheidungen des Kreises, die über Geschäfte der laufenden Verwaltung 
hinausgehen, ist der Lenkungsgruppe die Möglichkeit der Beratung und der Abgabe 
einer Empfehlung einzuräumen, bevor der Kreisausschuss oder der Kreistag befasst 
wird.  
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§ 5 

Kostentragung, Aufteilung 

(1) Die nicht durch Zuschüsse von EU, Bund oder Land sowie etwaigen sonstigen 
Zuwendungen gedeckten Kosten werden zu 2/3 von den Kommunen und zu 1/3 vom 
Kreis getragen.  

(2) Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Das/die beauftragte/n 
Telekommunikationsunternehmen hat/haben die Berechnung für jede Ortsgemeinde 
separat zu erstellen und dem Landkreis mitzuteilen. 

(3) Der Kreis teilt den Kommunen unverzüglich nach Auftragserteilung die voraussichtlich 
von ihnen zu tragenden Kosten mit. 

(4) Der Kreis erstellt unverzüglich nach Vorlage der Schlussrechnung eine 
Endabrechnung. 

(5) Sofern das beauftragte/die beauftragten Telekommunikationsunternehmen Abschläge 
erheben, fordert der Kreis die Mittel anteilig unter Berücksichtigung des 
Verteilungsmaßstabes in § 5 Abs. 2 an. Die angeforderten Beträge sind jeweils 2 
Wochen nach Anforderung fällig und auf das im Anforderungsschreiben genannte 
Konto zu überweisen. Gleiches gilt für die anteilige Anforderung von 
Anwaltshonoraren, Ingenieurhonoraren oder sonstigen Leistungen, die der Kreis zur 
Realisierung des Projekts in Auftrag gibt. 

(6) Eventuelle Überzahlungen werden unter Berücksichtigung des in § 5 Abs. 2 
festgelegten Verteilungsschlüssels ermittelt und erstattet. 

(7) Sollte ein Rückforderungsrecht gegenüber dem/den 
Telekommunikationsunternehmen in Betracht kommen, so erfolgt die Erstattung 
ebenfalls unter Anwendung des festgelegten Verteilungsschlüssels. 
 

§ 6 

Vertragslaufzeit 

Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Beendigung des Projekts. Für 
ein Verfahren zum Überwachungs- und Rückforderungsmechanismus gelten die 
Bestimmungen des Vertrages weiter. 
 

§ 7 

Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer 
unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nah kommende wirksame 
Regelung zu treffen. Andere als die hier vereinbarten Regelungen haben die Beteiligten nicht 
getroffen. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und der Zustimmung aller 
Beteiligten. 
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              (Dienstsiegel) 

__________________________________________ 
Landkreis Kaiserslautern, Datum 
Ralf Leßmeister, Landrat 

 

              (Dienstsiegel) 

__________________________________________ 
Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau, Datum 
Erik Emich, Bürgermeister 

 

              (Dienstsiegel) 

__________________________________________ 
Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, Datum 
Silke Brunck, Bürgermeisterin 

 

              (Dienstsiegel) 

_______________________________________________ 
Verbandsgemeinde Landstuhl, Datum 
Dr. Peter Degenhardt, Bürgermeister 
 
 
 
                         (Dienstsiegel) 

__________________________________________ 
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Datum 
Harald Westrich, Bürgermeister 

 

              (Dienstsiegel) 

_______________________________________________ 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Datum 
Ralf Hechler, Bürgermeister 
 
 

              (Dienstsiegel) 

_______________________________________________ 
Verbandsgemeinde Weilerbach, Datum 
Ralf Schwarm, Bürgermeister 
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